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Auf der Grundlage des § 76 Abs. 2 des Hessischen Hochschulgesetzes hat das Studierendenparlament folgende 
Satzung für die Studierendenscha� der Justus-Liebig-Universität Gießen beschlossen. 
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§ 1 Anwendungsbereich  

Die Bes�mmungen dieser Satzung gelten für alle Gremien und Ausschüsse der Studierendenscha� der Justus-
Liebig-Universität und gehen den bisher geltenden Satzungen und Ordnungen der Studierendenscha� vor.  

§ 2 Gremiensitzungen  

Sitzungen der Gremien und ihrer Organe können sowohl entsprechend der bisherigen Regelungen unter physi-
scher Anwesenheit der Sitzungsteilnehmerinnen und -teilnehmer als auch in Form einer Video- oder Telefonkon-
ferenz („Fernsitzung“) durchgeführt werden. Die Regelungen zur Form und Frist der Einladungen bleiben unbe-
rührt.  

§ 3 Wahrung des Öffentlichkeitsgrundsatzes  

(1) Bei Fernsitzungen, die in nichtöffentlicher Sitzung sta�inden müssen, ist sicherzustellen, dass keine unbetei-
ligten Driten der Kommunika�on beiwohnen; dies ist durch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu Beginn der 
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Sitzung zu versichern und der Sitzungsleitung ist unverzüglich mitzuteilen, wenn dies im Laufe der Sitzung nicht 
mehr gewährleistet ist.  

(2) Ist bei Sitzungen, die öffentlich oder hochschulöffentlich sta�inden müssen, bei Fernsitzungen auch durch 
geeignete technische Maßnahmen die Öffentlichkeit oder Hochschulöffentlichkeit nicht oder nur mit unverhält-
nismäßig hohem Aufwand herzustellen, so kann die Öffentlichkeit oder Hochschulöffentlichkeit ausgeschlossen 
werden, wenn dies aufgrund besonderer Umstände geboten ist. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn öffent-
liche Zusammenkün�e im Rahmen der öffentlichen Gesundheitsvorsorge eingeschränkt oder untersagt sind. In 
diesen Fällen ist die Öffentlichkeit nach der Fernsitzung in geeigneter Art und Weise über deren Verlauf zu infor-
mieren.  
 

§ 4 Abstimmung  

(1) Abs�mmungen im Rahmen von Fernsitzungen sind möglich.  

(2) Unter Gewährleistung der Authen�fizierung der S�mmberech�gten kann in der Fernsitzung verbal, per Hand-
zeichen oder über geeignete Tools abges�mmt werden, sofern kein Einspruch eingelegt wird.  

(3) Geheime Abs�mmungen werden in der Regel als Briefwahl durchgeführt, es sei denn, eine andere ebenso 
geeignete Abs�mmungsform ist verfügbar.  
 

§ 5 Umlaufbeschlüsse  

(1) Beschlüsse für das Studierendenparlament können auch im Umlaufverfahren gefasst werden. Sofern das Um-
laufverfahren für einen bes�mmten Beschluss nicht auf einer Sitzung verabredet wurde, ist es nur zulässig, wenn 
die s�mmberech�gten Mitglieder in geeigneter Art und Weise von dem Beschlussthema informiert werden, kei-
nes widerspricht und das Abs�mmungsverfahren eindeu�g beschrieben ist. Die S�mmabgabe kann in diesen Fäl-
len per Tex�orm erfolgen.  

(2) Umlau�eschlüsse des Studierendenparlaments müssen über den Verteiler des Studierendenparlaments zur 
Abs�mmung gestellt werden, wobei das Wort „Umlau�eschluss“ in die Betreffzeile aufzunehmen ist. Die Laufzeit 
eines Umlau�eschlusses soll mindestens 72 Stunden betragen und geht aus dem Antrag hervor. Bei Nichterwäh-
nung der Laufzeit des Umlau�eschlusses beträgt sie automa�sch 72 Stunden.  

(3) S�mmberech�gt sind die ordentlichen satzungsgemäßen Mitglieder des Studierendenparlaments. Die Vertre-
tung richtet sich nach § 12 Abs. 3 der Satzung der Studierendenscha�.  

(4) Die S�mmabgabe erfolgt durch eine Antwort der s�mmberech�gten Mitglieder über deren persönliche Uni-
versitätsmailadresse an das Studierendenparlaments-Präsidium.  

(5) Umlau�eschlüsse gelten dann als gül�g, wenn mindestens die Häl�e der satzungsmäßigen Mitglieder des 
Studierendenparlaments teilgenommen haben. Für Haupanträge gilt das Quorum der Satzung der Studierenden-
scha�.  

(6) Umlau�eschlüsse müssen auf die Tagesordnung gesetzt und in das Protokoll der darauffolgenden Studieren-
denparlaments-Sitzung aufgenommen werden. Dabei sind das Abs�mmungsergebnis und alle abs�mmenden 
Teilnehmer*innen aufzuführen. Die Zuständigkeit hierfür liegt beim Präsidium des Studierendenparlaments. Das 
Datum des Protokolls gilt als das formale Beschlussdatum, der Beschluss ist jedoch bereits mit Ablauf der Um-
lauffrist oder nach Abgabe aller S�mmen rechtsgül�g.  

(7) Umlau�eschlussverfahren müssen im Nachgang auf der Tagesordnung angekündigt werden.  

§ 6 Inkrafttreten  

(1) Diese Satzung trit am Tage nach deren Verkündung in Kra� und im Sommersemester 2021 
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